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Anlage
zu vorstehender Anordnung

Regelungen
für die Weiterführung der Arbeit mit Gegenplänen 

in Betrieben und Kombinaten 
bei der Durchführung des Volkswirtschaftsplanes 1979

Ausarbeitung von Gegenplänen und ihre Bilanzierung 
zur Überbietung der staatlichen Planauflagen

1. Die Weiterführung der Arbeit mit den Gegenplänen in den 
volkseigenen Betrieben und Kombinaten ist auf folgende 
Schwerpunkte zu konzentrieren:
— weitere Erhöhung der Wirksamkeit von Wissenschaft 

und Technik, besonders durch die Beschleunigung der 
Überleitung von Forschungs- und Entwicklungsergeb
nissen in die Produktion und ihre breite volkswirt
schaftliche Nutzung, die weitere Erhöhung der Produk
tion von Erzeugnissen mit dem Gütezeichen „Q“, die 
Erhöhung der Produktions- und Exportwirksamkeit der 
neu eingeführten bzw. einzuführenden Spitzenleistun
gen, die Steigerung der Produktion und des Exports 
devisenrentabler Erzeugnisse sowie der Wirksamkeit 
der Arbeitszeiteinsparung durch Maßnahmen von Wis
senschaft und Technik, Investitionen und weitere Ratio
nalisierungsmaßnahmen zur Erhöhung des verteilbaren 
Endproduktes;

— Senkung der Kosten und weitere Erhöhung der Mate
rialökonomie vor allem durch höhere Zielstellungen und 
eine größere Plan- und Bilanzwirksamkeit der Aufga
ben von Wissenschaft und Technik zur zusätzlichen Ein
sparung von Energie, Rohstoffen und Material, insbe
sondere von Importen, sowie Unterbietung der festge
legten staatlichen Normative des Materialverbrauchs auf 
der Grundlage der dem neuesten Stand von Wissenschaft 
und Technik sowie den Intensivierungsmaßnahmen ent
sprechenden Materialverbrauchsnormen;

— Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit der 
vorhandenen Grundfonds sowie der Effektivität und 
Produktionswirksamkeit der Investitionen durch effek
tivere Auslastung der vorhandenen Anlagen und Aus
rüstungen, insbesondere der hochproduktiven und mo
dernen Maschinen, und Verkürzung der Termine, für die 
Inbetriebnahme von Kapazitäten bzw. Teilkapazitäten 
auf der Grundlage des konzentrierten Einsatzes der 
Bau- und Montagekapazitäten und der materiellen 
Ausrüstungen;

—. weitere Erhöhung des Wirkungsgrades des gesellschaft
lichen Arbeitsvermögens durch wissenschaftlich-techni
sche, technologische und organisatorische Lösungen zur 
Produktivitäts- und Effektivitätssteigerung, um vor 
allem durch verstärkte Rationalisierung Arbeitskräfte 
für die Erhöhung der Schichtarbeit und für die Lösung 
volkswirtschaftlicher Schwerpunktaufgaben zu gewin
nen.

Auf dieser Grundlage sind die staatlichen Planauflagen für 
die Produktion volkswirtschaftlich wichtiger Rohstoffe, 
Materialien, Zuliefererzeugnisse, Ersatzteile, Rationalisie
rungsmittel und Konsumgüter für die Volkswirtschaft und 
für den Export sowie für den zu erwirtschaftenden Ge
winn und die Senkung der Kosten entsprechend den über
gebenen Orientierungen durch weitere Gegenplanvor
schläge gezielt zu überbieten und eine Einsparung mate
rieller Fonds zu erreichen.

2. Durch die Leiter der Betriebe, Kombinate und wirtschafts
leitenden Organe, die Minister und Leiter der anderen 
zentralen Staatsorgane sowie die Vorsitzenden der Räte der 
Bezirke ist die materiell-technische Sicherung der Ver
pflichtungen zur gezielten Überbietung der staatlichen 
Planauflagen abzustimmen und ihre Bilanzierung im Rah
men der geplanten Fonds sowie mit zusätzlich erschlosse

nen Reserven aus dem eigenen Bereich unter Nutzung aller 
vorhandenen materiellen Bestände bzw. im Rahmen der 
Kooperationsbeziehungen zu gewährleisten. Soweit in der 
Zusammenarbeit der Betriebe und Kombinate mit ihren 
Kooperationspartnern und den wirtschaftsleitenden Orga
nen über die materielle Sicherung der zusätzlichen Pro
duktion keine Lösung herbeigeführt werden kann, sind von 
den wirtschaftsleitenden Organen der Produzenten in Ab
stimmung mit den bilanzierenden bzw. bilanzbeauftragten 
Organen Entscheidungen der zuständigen Minister bzw. 
Leiter anderer zentraler Staatsorgane herbeizuführen.

3. Die von den Betrieben und Kombinaten vorgesehene zu
sätzliche Produktion zur Überbietung der staatlichen Plan
auflagen bzw. die Einsparung materieller Fonds ist durch 
die wirtschaftsleitenden Organe mit den bilanzierenden 
bzw. bilanzbeauftragten Organen abzustimmen und bis 
zum 27. Februar 1979 den ihnen übergeordneten Organen 
und bilanzierenden bzw. bilanzbeauftragten Organen mit 
Entscheidungsvorschlägen über die Verwendung der zu
sätzlichen Produktion und der freiwerdenden Fondsanteile 
zu unterbreiten.
Die Vorschläge zum Aufkommen und zur Verwendung der 
Erzeugnisse der Staatsplan- bzw. M-Nomenklatur, der zen
tral zu bilanzierenden Konsumgüter und der weiteren in 
den Orientierungen für die Überbietung der staatlichen 
Planauflagen enthaltenen Erzeugnisse sind von den Mini
sterien der Staatlichen Plankommission bis zum 6. März 
1979 gemäß Anlage 1 Ziff. 1 zu übergeben. Die bilanzie
renden bzw. bilanzbeauftragten Organe haben das zusätz
liche Aufkommen aus den Verpflichtungen der Betriebe 
und Kombinate zur Überbietung der staatlichen Planauf
lagen bzw. zur Einsparung materieller Fonds sowie seine 
Verwendung in die Überarbeitung der Material-, Aus- 
rüstungs- und Konsumgüterbilanzen im I. Quartal 1979 ge
mäß Ziff. 6 einzubeziehen.
Das in den Gegenplänen zur Überbietung der staatlichen 
Planauflagen vorgesehene zusätzliche Aufkommen und die 
Vorschläge zu seiner Verwendung insgesamt und unter
gliedert nach Aufkommens- und Versorgungsbereichen so
wie die Einsparung materieller Fonds sind durch die bilanz- 
verantwortlichen Ministerien bis zum 6. März 1979 (ge
mäß dem Muster der Anlage 3) der Staatlichen Plankom
mission zu übergeben und in die Überarbeitung der Ma
terial-, Ausrüstungs- und Konsumgüterbilanzen einzube
ziehen. Die Ministerien können zur sortimentsgemäßen 
Untersetzung dieser Bilanzen von den bilanzierenden bzw. 
bilanzbeauftragten Organen weitere Bilanzinformationen 
anfordern.

4. Die Betriebe und Kombinate haben zur Sicherung der 
volkswirtschaftlichen Bilanzierung der von den Werktäti
gen im Prozeß der weiteren Arbeit mit den Gegenplänen 
übernommenen Verpflichtungen zur Überbietung der 
staatlichen Planauflagen an die übergeordneten wirt
schaftsleitenden Organe die Angaben über die Höhe der 
Verpflichtungen gemäß Anlage 1 zu übergeben.
Betriebe, die gemäß Anordnung vom 20. November 1974 
über die Ordnung der Planung der Volkswirtschaft der 
DDR 1976 bis 1980 (Sonderdruck Nr. 775 а und c des Gesetz
blattes) in reduziertem Umfang planen, reichen nur solche 
Angaben aus den Vordrucken gemäß Anlage 1 ein, die dem 
vereinfachten Planungsverfahren entsprechen.
Die wirtschaftsleitenden Organe übergeben die Angaben 
gemäß Anlage 1 an das übergeordnete Ministerium, an
dere zentrale Staatsorgan bzw. den Rat des Bezirkes. Die 
Fachorgane der Räte der Bezirke übergeben außerdem die 
Angaben an die zuständigen Ministerien. Die Minister, 
Leiter der anderen zentralen Staatsorgane und Vorsitzen
den der Räte der Bezirke übergeben die Angaben für 
ihren Verantwortungsbereich gemäß Anlage 1 an die 
Staatliche Plankommission, die Staatliche Zentralverwal
tung für Statistik und die zuständigen Banken sowie die


